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Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie über den Betrieb von Zivilflugplätzen 
(Zivilflugplatz-Betriebsordnung 2022 – ZFBO 2022)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:
 
Die Verordnung betreffend den Betrieb von Zivilflugplätzen – Zivilflugplatz-Betriebsordnung 
(ZFBO) vom 26. Februar 1962, BGBl Nr 72/1962 ist in zahlreichen Bestimmungen nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand der Technik.

Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1962 wurden hinsichtlich der Sicherheitsvorschriften und den 
Verhaltensanforderungen auf den Flugplätzen nur geringfügige Anpassungen vorgenommen.
Die Einführung der unionsrechtlichen Vorschriften für Flugplätze macht zudem eine 
Überarbeitung der Zivilflugplatz-Betriebsordnung notwendig, da nicht alle Bestimmungen der 
bisherigen ZFBO auf Flugplätze, die den unionsrechtlichen Vorschriften unterliegen, weiterhin 
anzuwenden sind. Gleichzeitig besteht weiterhin ein nationaler Regelungsspielraum, der 
ebenso den Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst werden muss (zB Betriebszeiten 
und Betankung).

Die nunmehr notwendige umfassende Überarbeitung der ZFBO macht eine Neuerlassung 
notwendig.

Die BAK nimmt die Neuerlassung zur Kenntnis.
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